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Kurzprotokoll über die Sitzung des Verwaltungsausschusses  
am 21. März 2014 

 
 
Vorsitzender:  Landrat Wolff 
 
Schriftführerin:  Frau Schiller 
 
 

- Öffentlich - 
 
 
TOP 1: 
Tourismuskonzeption - Unterstützung der Professionalisierung touristischer  
Verbände auf Kreisgebiet 
 
- Beratungsunterlage VA 2014/16 
 
Der Verwaltungsausschuss fasst einstimmig folgenden 
 

B e s c h l u s s :  
 
1. Zur Weiterentwicklung des Tourismus und der Umsetzung der Tourismuskonzeption 

soll die Stärkung und Professionalisierung der touristischen Verbände auf Kreisge-
biet erfolgen, um die Wertschöpfung und die Potenziale im Tourismus analog ande-
rer touristischer Institutionen auf der Schwäbischen Alb realisieren zu können (siehe 
KT 2013/19).  
a. Die geplante Professionalisierung der Touristikgemeinschaft Stauferland e. V.  

analog dem Vorgehen der Erlebnisregion Schwäbischer Albtrauf e. V. wird be-
grüßt. 

b. Der Landkreis Göppingen wird Mitglied in der Touristikgemeinschaft Stauferland e. 
V. mit einem Sitz des Landrats im Vorstand. 

c. Die Potenziale der staufischen Geschichte des Landkreises Göppingen werden 
mit den Partnern im Stauferland e. V. und der Erlebniswelt WeltKulturReich 
(Schwäbische Alb Tourismusverband) in konkreten Produkten erlebbar gemacht.  

d. Die enge Kooperation und Abstimmung zwischen den Tourismusverbänden „Stau-
ferland e. V.“ und der „Erlebnisregion Schwäbischer Albtrauf e. V.“ werden als 
notwendig angesehen und sind für die finanzielle Unterstützung der beiden Ver-
bände durch den Landkreis Göppingen Voraussetzung. 

2. Um die Umsetzung der Tourismuskonzeption und die Professionalisierung der Tou-
ristikgemeinschaft Stauferland e. V.  realisieren zu können, unterstützt der Landkreis 
Göppingen befristet für die Jahre 2014 bis 2016 bei Vorlage der Voraussetzungen, 
die in der Kooperationsvereinbarung festgehalten sind, den Verband mit einem jährli-
chen Zuschuss von 25.000 Euro als Initial- und Anschubfinanzierung.  

 
 
 



 - 2 -
 
3. Aufgrund der begonnenen Professionalisierung mit der Ausschreibung einer 50% 

Geschäftsführungsstelle stellt der Landkreis der Touristikgemeinschaft nach Unter-
zeichnung der Kooperationsvereinbarung und Besetzung der Stelle 12.500 Euro zur 
Verfügung. 

 
Es wird erwartet, dass die Verantwortlichen des Vereins analog anderer touristischer 
Institutionen auf der Schwäbischen Alb Mitglieder und Sponsoren finden, die die Pro-
fessionalisierung des Verbands finanziell und dauerhaft unterstützen.  

 
 
 
TOP 2:  
Gewerbliche Schule Göppingen - Einrichtung einer „Lernfabrik“ – 
 
- Beratungsunterlage VA 2014/17 
 
Der Verwaltungsausschuss fasst einstimmig folgenden 
 

B e s c h l u s s :  
 
Der Beschaffung und Einrichtung einer „Lernfabrik“ zu einem benannten Angebotspreis 
bei einer benannten Firma wird zugestimmt. 
 
Der Verwaltungsausschuss bekräftigt einstimmig die ablehnende Haltung des Landkrei-
ses als Schulträger zur vom Land beabsichtigten Einsparung von Klassen am Berufs-
schulzentrum Göppingen. Er spricht sich mit Nachdruck für den Erhalt von Strukturen 
und Angeboten an den landkreiseigenen Schulen aus.  
 
 
 
TOP 3: 
Vorratsbeschluss für die ALB FILS KLINIKEN GmbH zur Entnahme aus der  
zweckgebundenen Kapitalrücklage zum Zeitpunkt des Jahresabschlusses 
 
- Beratungsunterlage VA 2014/18 
 
Der Verwaltungsausschuss  
 

empfiehlt einstimmig dem Kreistag, 
 
die Gesellschafterversammlung entsprechend der Empfehlung des Aufsichtsrats der ALB 
FILS KLINIKEN GmbH anzuweisen, den nachfolgenden Vorratsbeschluss hinsichtlich der 
Ergebnisverwendung im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses der AFK GmbH 
wie folgt zu fassen: 
 
„Die ALB FILS KLINIKEN GmbH kann die trägerfinanzierten Abschreibungen nicht aus 
den DRG-Entgelten erwirtschaften, da auf Grund der dualen Finanzierung in den DRG-
Entgelten keine Abschreibungsanteile enthalten sind. Grundsätzlich wird für die Zukunft 
beschlossen, dass negative Jahresergebnisse um die darin enthaltenen nicht neutralisier-
ten Abschreibungen auf trägerfinanziertes Anlagevermögen über eine Entnahme aus der 
eigens hierfür gebildeten zweckgebundenen Kapitalrücklage bereits bei Aufstellung des 
Jahresabschlusses auszugleichen sind. Der Widerruf dieses Vorratsbeschlusses durch die 
Gesellschafterversammlung ist jederzeit möglich.“ 
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TOP 4:  
Bildung, Bezeichnung der Ausschüsse sowie Optimierung der Ausschussarbeit 
(Haushaltsanträge) 
 
Der Tagesordnungspunkt wurde vertagt. 
 
 
 
TOP 5:  
Digitale Gremienarbeit 
(Haushaltsantrag) 
 
Der Tagesordnungspunkt wurde vertagt. 
 
 
 
TOP 6: 
Landratsamt 2015+  
- Weitere Vorgehensweise - 
 
- Beratungsunterlage VA 2014/21 
 
Der Verwaltungsausschuss  
 

empfiehlt einstimmig dem Kreistag, 
 
1. die Verwaltung mit der Ausschreibung zu Planung, Bau und Betrieb eines Parkhau-

ses durch einen privaten Investor auf dem in Variante 2 der Machbarkeitsstudie von 
Drees & Sommer ausgewiesenen Gelände zu beauftragen. 

2. die Verwaltung zu beauftragen, auf Grundlage der Variante 2 der Machbarkeitsstu-
die von Drees & Sommer eine Vorplanung für eine Landratsamtserweiterung erstel-
len zu lassen, auf deren Grundlage die Stadt Göppingen die baurechtlichen Voraus-
setzungen zur Bebaubarkeit des Grundstücks schaffen kann. 
 
Mit der Ziffer 2 der Beschlussempfehlung ist weder ein Realisierungs-, noch ein 
Baubeschluss für eine mögliche Erweiterung verbunden. Es werden lediglich die 
Voraussetzungen für die Schaffung des Planungsrechts geschaffen. 

 
 
TOP 7:  
Allgemeine Finanzprüfung der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) des Landkreises  
Göppingen einschließlich AWB für die Jahre 2006 – 2009 
 
- Beratungsunterlage VA 2014/22 
 
Es erfolgt 
 

Kenntnisnahme. 
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TOP 8: 
Einrichtung einer Berufsvorbereitenden Einrichtung (BVE) und  
KoBV (Kooperative Bildung und Vorbereitung auf den allgemeinen  
Arbeitsmarkt) im Landkreis Göppingen 
 
- Beratungsunterlage VA 2014/23 
 
Der Verwaltungsausschuss  
 

empfiehlt einstimmig dem Kreistag, 
 
1. der Einrichtung einer Berufsvorbereitenden Einrichtung (BVE) und einer Kooperati-

ven Bildung und Vorbereitung auf den allgemeinen Arbeitsmarkt (KoBV) unter der 
Federführung der Bodelschwingh-Schule Göppingen an der Justus-von-Liebig-
Schule Göppingen als vorläufigen Schulversuch ab dem Schuljahr 2014/2015 zuzu-
stimmen. 
 

2. Die Verwaltung zu ermächtigen, die Kooperationsvereinbarung zu unterzeichnen. 
 
3. Die Verwaltung zu beauftragen,  hierzu die Zustimmung des Ministeriums für Kultus, 

Jugend und Sport gem. § 22 Schulgesetz einzuholen. 
 
 
 
TOP 9: 
Annahme von Zuwendungen 
 
- Beratungsunterlage VA 2014/24 
 
Der Verwaltungsausschuss fasst einstimmig folgenden 
 

B e s c h l u s s :  
 
Die in der Anlage zur Beratungsunterlage VA 2014/24 aufgeführten Zuwendungen  
werden angenommen. 
 
 
 
TOP 10: 
Bekanntgabe nichtöffentlicher Beschlüsse 
 
Verwaltungsausschuss  17.01.2014 

 
Zugestimmt wurde folgenden Wiederbesetzungen: 
 
1. Stelle der Europabeauftragten und Pressestelle beim Büro für Kreisentwicklung und 

Kommunikation  
 

2. Stelle einer Fachassistentin/ eines Fachassistenten in der Sachbearbeitung beim 
Jobcenter Landkreis Göppingen  
 

3. Stelle einer Fachassistentin/ eines Fachassistenten beim Jobcenter Landkreis Göp-
pingen 
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4. Besetzung von zwei Stellen einer Sachbearbeiterin/eines Sachbearbeiters beim 
Kreisjugendamt, Abteilung Unterhalt  
 

5. Stelle einer stellvertretenden Abteilungsleiterin/eines stellvertretenden Abteilungslei-
ters beim Straßenverkehrsamt, Abteilung Kfz-Zulassungsstelle Göppingen  

 
Gewählt wurde auf die Stelle eines technischen Sachbearbeiters beim Umweltschutz-
amt, Abteilung Naturschutz, Jagd Herr Maximilian Groh. 
 
Gewählt wurde auf die Stelle der Standortkommunikatorin, Frau Carolin Welte. 
 
Auf die Stelle der Abteilungsleitung Eingliederungshilfe beim Kreissozialamt wurde Frau 
Annette Stern gewählt. 
 
Dem Ausbau der Ferienbetreuungsangebote für Kinder von Mitarbeiter/innen der Land-
kreisverwaltung (eine Woche Pfingstferien, zwei Wochen Sommerferien, Eigenanteil 
von 15 Euro/Kind/Tag) wird zugestimmt. 
 
Die Einrichtung einer Tagesgroßpflegestelle im Schulerburg-Kindergarten für Kinder 
von Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen der Landkreisverwaltung (U 3-Betreuung) ab Septem-
ber 2014 wird abgelehnt. 
 
Die Einführung eines Kinderbetreuungskostenzuschusses ab 01.01.2014 für Kinder der 
Altersgruppe von 3 bis 6 Jahren der Landkreismitarbeiter/innen wird abgelehnt. 
 
 
 
TOP 11: 
Verschiedenes 
- Haushaltserlass 2014 
- Kündigung eines Reinigungsvertrages 
- Mittagessenlieferung an Sonderschulen 
- Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber in Göppingen 
- Bürgerdialog am 05.04.2014 


